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Dr. Roland Uphoff, M.mel. Fachanwalt für Medizinrecht

�Die Eltern kommen zu uns mit ihrem

Wichtigsten, ihren Kindern.�

Zur Verstärkung unseres Teams in Bonn suchen wir ab sofort
und in Vollzeit einen engagierten

Rechtsanwalt (w/m/d) mit guten
medizinrechtlichen Kenntnissen.
Im Idealfall sind Sie bereits Fachanwalt auf dem Gebiet des
Medizinrechts. Vor allem aber bringen Sie eine starke Empathie
für die Arbeit mit unseren Mandanten und viel Durchsetzungs-
kraft für die Vertretung ihrer Interessen mit.

Unsere Kanzlei ist seit 1991 auf Arzthaftungsangelegenheiten
spezialisiert und berät insbesondere Eltern von geburtsgeschä-
digten Kindern. Als Team erfahrener Medizinrechtler vertreten
wir ausschließlich Patienten, Kranken- und Pflegekassen sowie
Sozialhilfeträger. Für unsere Arbeit wurden wir in den letzten
Jahren mehrfach ausgezeichnet.

Wenn Sie Teil unseres Teams werden möchten, schicken Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen an roland@uphoff.de.

www.uphoff.de
www.recht-geburtsschaden.de

Kundenservice für Rückfragen: Telefon 0221 / 93738-999

Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
Passwort aus Otto Schmidt online.
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Otto Schmidt
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